
Informationen zu den Kommunalwahlen am 15. März 2026 
bei Wohnsitzänderung 

 

 

Wer darf wählen? 

Staatsangehörigkeit Volljährig, 

d.h. geb. bis 

Hauptwohnung in Heppenheim 

mind. seit 

Deutsche/Unionsbürger 15.03.2008 01.02.2026 
 

Sie müssen im Wählerverzeichnis der Kreisstadt Heppenheim eingetragen sein!  

Dies ist dann der Fall, wenn Sie am Stichtag 01.02.2026 mit Hauptwohnung im 

Heppenheimer Melderegister gespeichert! 
 

Wohnungsänderungen ab dem 02. Februar 2026: 

Sie ziehen aus einer Stadt/Gemeinde des Kreises Bergstraße  

nach Heppenheim: 
 

 Ihr Einzugsdatum liegt vor dem 01.02.2026: 

Sie müssen sich bis zum 22.02.2026 beim Wahlamt melden, wenn Sie  

in Heppenheim auch die Stadtverordnetenversammlung und ggf. den 

Ortsbeiratswahl wählen wollen! 
 

 Ihr Einzugsdatum liegt nach dem 01.02.2026: 

Sie können bis zum 22.02.2026 beim Wahlamt einen Antrag auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis für die Kreiswahl stellen, um in Heppenheim den 

Kreistag wählen zu können. Ohne Antragstellung bleiben Sie für die Kreiswahl  

im Wählerverzeichnis des bisherigen Wohnortes im Kreis Bergstraße eingetragen 

und können dort wählen oder Briefwahl beantragen. 

Für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Ortsbeirates besteht  

keine Wahlberechtigung! 
 

 

Sie ziehen aus einer Stadt/Gemeinde außerhalb des Kreises Bergstraße  

nach Heppenheim: 
 

 Ihr Einzugsdatum liegt vor dem 01.02.2026: 

Sie müssen sich bis zum 22.02.2026 beim Wahlamt melden, um in ein 

Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden! 
 

 Ihr Einzugsdatum liegt nach dem 01.02.2026: 

Sie sind für die Kommunalwahlen nicht wahlberechtigt! 

 
Nach dem 22.02.2026 ist keine Aufnahme mehr in das Wählerverzeichnis möglich, 

auch nicht auf Antrag. Die Wahlberechtigten bleiben für die Kreiswahl im 

Wählerverzeichnis der bisherigen Hauptwohnsitzkommune des Kreises Bergstraße 

eingetragen und können dort wählen oder Briefwahl beantragen. 

 
 

 

Bitte nehmen Sie im Zweifel Kontakt zu uns auf, um sicherzustellen,  

dass Sie wählen können! 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Kontakt: 

Briefwahlbüro im Rathaus | Saal Maiberg, EG   Montag - Freitag    08:00 - 15:00 Uhr 

Großer Markt 1 | 64646 Heppenheim   Samstag     10:00 - 13:00 Uhr 

Tel. 06252 13-1125  

E-Mail: wahlen(at)stadt.heppenheim.de 

Internet: www.heppenheim.de 

mailto:wahlen@stadt.heppenheim.de
http://www.heppenheim.de/

